
 
Fachdienstleiter Kasulke teilt mit, dass bei der Frage einer Vergütung im Ehrenamt die 48-
Stunden-Woche zu beachten ist. Sollte eine Vergütung und keine Aufwandsentschädigung 
gezahlt werden, ist die Zeit im Ehrenamt der normalen Arbeitszeit zuzurechnen. 


